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Verordnung 
vom 5. Juli 2022 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen im Zusammenhang mit der 

Situation in der Ukraine 

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die 
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und 
unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages anwendbaren schweizeri-
schen Rechtsvorschriften sowie der Beschlüsse (GASP) 2022/884 und 
2022/885 vom 3. Juni 2022 und (GASP) 2022/995 vom 24. Juni 2022 des 
Rates der Europäischen Union verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 10. März 2022 über Massnahmen im Zusammen-
hang mit der Situation in der Ukraine, LGBl. 2022 Nr. 45, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 13 

Feste fossile Brennstoffe 

1) Der Kauf von Kohle und anderen festen fossilen Brennstoffen nach 
Anhang 23 aus der Russischen Föderation oder mit Ursprung in der Rus-
sischen Föderation sowie die Einfuhr, die Durchfuhr und der Transport 
dieser Güter in und durch Liechtenstein oder die Schweiz sind verboten. 
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2) Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich Fi-
nanzdienstleistungen, Vermittlung und technischer Hilfe, sowie die Ge-
währung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem Kauf, der Ein-
fuhr, der Durchfuhr und dem Transport in und durch Liechtenstein oder 
die Schweiz sowie mit der Bereitstellung, der Herstellung, der Wartung 
oder der Verwendung von Gütern nach Abs. 1 sind verboten. 

Art. 13a 

Rohöl und Erdölerzeugnisse 

1) Der Kauf, sofern Liechtenstein oder die Schweiz der Bestimmungs-
ort ist, die Einfuhr, die Durchfuhr und der Transport in und durch Liech-
tenstein oder die Schweiz von Rohöl und Erdölerzeugnissen nach Anhang 
25 aus der Russischen Föderation oder mit Ursprung in der Russischen 
Föderation sind verboten. 

2) Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, einschliesslich Fi-
nanzdienstleistungen, Vermittlung und technischer Beratung, sowie die 
Gewährung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem Kauf mit Be-
stimmungsort Liechtenstein oder Schweiz, der Einfuhr, der Durchfuhr 
und dem Transport in und durch Liechtenstein oder die Schweiz von 
Rohöl und Erdölerzeugnissen nach Anhang 25 aus der Russischen Föde-
ration oder mit Ursprung in der Russischen Föderation sind verboten. 

3) Die Verbote nach Abs. 1 und 2 gelten nicht: 
a) für auf dem Seeweg transportiertes Rohöl und für Erdölerzeugnisse 

nach Anhang 25, wenn diese Güter lediglich durch die Russische Fö-
deration transportiert werden und nicht in russischem Eigentum ste-
hen; 

b) für Rohöl oder Erdölerzeugnisse nach Anhang 25 aus der Russischen 
Föderation oder mit Ursprung in der Russischen Föderation, die 
rechtmässig in einen anderen EWRA-Vertragsstaat eingeführt werden. 

Art. 13b 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem weltweiten Transport von 
Rohöl und Erdölerzeugnissen 

1) Die Erbringung von technischer Hilfe, die Vermittlung von Finanz-
dienstleistungen sowie die Gewährung von Finanzmitteln im Zusammen-
hang mit dem Transport von Rohöl und Erdölerzeugnissen nach Anhang 
25 aus der Russischen Föderation oder mit Ursprung in der Russischen 
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Föderation nach Staaten ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
oder der Schweiz sind verboten. 

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für Rohöl und Erdölerzeugnisse 
nach Anhang 25, wenn diese Güter lediglich durch die Russische Födera-
tion transportiert werden und nicht in russischem Eigentum stehen. 

Art. 15c Abs. 1 und 2 

1) Der Kauf von für die Russische Föderation wirtschaftlich bedeuten-
den Gütern nach Anhang 21 aus der Russischen Föderation oder mit Ur-
sprung in der Russischen Föderation und die Einfuhr, die Durchfuhr und 
der Transport dieser Güter in und durch Liechtenstein oder die Schweiz 
sind verboten. 

2) Die unmittelbare oder mittelbare Erbringung von Dienstleistungen 
aller Art, einschliesslich technischer Hilfe und Vermittlung, sowie die Ge-
währung von Finanzmitteln im Zusammenhang mit dem Kauf, der Ein-
fuhr, der Durchfuhr und dem Transport in und durch Liechtenstein oder 
die Schweiz sowie mit der Bereitstellung, der Herstellung, der Wartung 
oder der Verwendung von Gütern nach Abs. 1 sind verboten. 

Art. 16 Abs. 3a 

3a) Die Verbote nach Abs. 1 und 2 gelten zudem nicht, wenn die Frei-
gabe gesperrter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen, die Überwei-
sung von Geldern oder das Zurverfügungstellen von Geldern oder wirt-
schaftlichen Ressourcen erforderlich ist für die Bereitstellung: 
a) von elektronischen Kommunikationsdiensten in der Russischen Föde-

ration, in der Ukraine, in einem EWRA-Vertragsstaat oder in der 
Schweiz oder zwischen der Russischen Föderation und einem EWRA-
Vertragsstaat oder der Schweiz oder zwischen der Ukraine und einem 
EWRA-Vertragsstaat oder der Schweiz durch einen Anbieter mit Sitz 
in einem EWRA-Vertragsstaat oder der Schweiz; 

b) der für den Betrieb, die Wartung und die Sicherheit von elektronischen 
Kommunikationsdiensten nach Bst. a erforderlichen zugehörigen Ein-
richtungen und Dienste; 

c) von Rechenzentrumsdiensten in EWRA-Vertragsstaaten und der 
Schweiz. 
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Art. 21 Abs. 4 Bst. dbis 

4) Die Regierung kann Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 und 
2 bewilligen für Einlagen oder die Bereitstellung von Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Kryptowallets, Kryptokonten oder der Kryptover-
wahrung, die erforderlich sind: 
dbis) zur Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die routinemässige 

Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder oder wirtschaft-
licher Ressourcen; 

Art. 25a Abs. 2 Bst. d 

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für: 
d) Transaktionen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von elektro-

nischen Kommunikationsdiensten oder Rechenzentrumsdiensten oder 
von Diensten und Ausrüstungen, die für den Betrieb, die Wartung und 
die Sicherheit der elektronischen Kommunikationsdienste erforderlich 
sind, einschliesslich der Bereitstellung von Firewalls und von Callcen-
ter-Diensten, für eine Bank, ein Unternehmen oder eine Organisation 
nach Anhang 16. 

Art. 29d Abs. 3a und 4 

3a) Das Verbot nach Abs. 2 gilt nicht für die Fortsetzung von Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Transaktionen, die 
erforderlich sind für die Beendigung der mit diesem Artikel nicht verein-
baren und vor dem 2. Mai 2022 abgeschlossenen Verträge, sofern diese 
Transaktionen vor dem 30. Mai 2022 eingeleitet wurden und bis zum 
1. Oktober 2022 abgeschlossen sind. 

4) Die Regierung kann Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 1 und 
2 bewilligen für Dienstleistungen, die erforderlich sind für: 
a) humanitäre Aktivitäten wie die Durchführung oder die Erleichterung 

von Hilfsleistungen, einschliesslich der Versorgung mit medizinischen 
Hilfsgütern und Nahrungsmitteln, des Transports humanitärer Helfer 
und damit verbundener Hilfe oder Evakuierungen; 

b) zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der Demo-
kratie, der Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit in der Russi-
schen Föderation; oder 
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c) den Betrieb von Trusts oder ähnlichen Rechtsgestaltungen, deren 
Zweck die Verwaltung von Mitteln der beruflichen Vorsorge, Versi-
cherungsverträgen oder Belegschaftsaktienprogrammen, gemeinnützi-
gen Organisationen, Amateursportvereinen oder Fonds für Minder-
jährige oder vulnerable Erwachsene ist. 

Art. 29e 

Verbote betreffend Dienstleistungen 

1) Die direkte und indirekte Erbringung von Dienstleistungen in den 
Bereichen Wirtschaftsprüfung, einschliesslich Abschlussprüfung, Buch-
führung und Steuerberatung, sowie Unternehmens- und Public-Relati-
ons-Beratung für die Regierung der Russischen Föderation oder in der 
Russischen Föderation niedergelassene juristische Personen, Unterneh-
men oder Organisationen ist verboten. 

2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für: 
a) Dienstleistungen, die für die Wahrnehmung des Rechts auf Verteidi-

gung in Gerichtsverfahren oder des Rechts auf eine wirksame Be-
schwerde erforderlich sind; 

b) Dienstleistungen, die zur ausschliesslichen Nutzung durch in der Rus-
sischen Föderation niedergelassene juristische Personen, Unterneh-
men oder Organisationen bestimmt sind, die sich im Eigentum oder 
unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer juristischen 
Person, eines Unternehmens oder einer Organisation befinden, die 
oder das nach dem Recht eines EWRA-Vertragsstaates oder der 
Schweiz gegründet oder eingetragen ist. 

3) Die Regierung kann Ausnahmen vom Verbot nach Abs. 1 bewilligen 
für Dienstleistungen, die erforderlich sind für: 
a) humanitäre Aktivitäten wie die Durchführung oder die Erleichterung 

von Hilfsleistungen, einschliesslich der Versorgung mit medizinischen 
Hilfsgütern und Nahrungsmitteln, des Transports humanitärer Helfer 
und damit verbundener Hilfe oder Evakuierungen; oder 

b) zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der Demo-
kratie, der Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit in der Russi-
schen Föderation. 

4) Gesuche um Ausnahmebewilligungen nach Abs. 3 sind bei der 
Stabsstelle FIU einzureichen. 
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Art. 32 Abs. 3 

3) Es ist verboten, Werbung für Produkte oder Dienstleistungen in 
Auftrag zu geben oder zu vermitteln, die in Radio- und Fernsehprogram-
men oder anderen elektronischen Inhalten übertragen oder verbreitet 
wird, die von juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
nach Anhang 15 erstellt oder gesendet werden; dies gilt unabhängig von 
der Art der Übertragung oder Verbreitung der Inhalte. 

Art. 34 Abs. 1 

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnah-
men nach Art. 3 bis 7, 10 bis 29e, 31, 32a und 33. Sie prüft insbesondere 
die Gesuche um Ausnahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichen-
falls nach Konsultation weiterer betroffener Stellen - mit ihrer Empfeh-
lung an die Regierung weiter. 

Art. 37 Abs. 17 bis 20 

17) Art. 13a Abs. 1 und 2 ist nicht anwendbar auf: 
a) Geschäfte über den Kauf, die Einfuhr, die Durchfuhr oder den Trans-

port von Gütern der Zolltarifnummer 2709 00, die vor dem 5. Juli 2022 
vertraglich vereinbart wurden und bis zum 5. Dezember 2022 erfüllt 
sind, sowie auf kurzfristige einmalige Geschäfte gleichen Inhalts, die 
bis zum 5. Dezember 2022 erfüllt sind, sofern bestehende Verträge bis 
zum 21. Juli 2022 und kurzfristige einmalige Geschäfte innerhalb von 
zehn Tagen nach ihrer Vollendung der Regierung oder im Rahmen sei-
ner Zuständigkeit dem SECO gemeldet werden; 

b) Geschäfte über den Kauf, die Einfuhr, die Durchfuhr oder den Trans-
port von Gütern der Zolltarifnummer 2710, die vor dem 5. Juli 2022 
vertraglich vereinbart wurden und bis zum 5. Februar 2023 erfüllt sind, 
sowie auf kurzfristige einmalige Geschäfte gleichen Inhalts, die bis 
zum 5. Februar 2023 erfüllt sind, sofern bestehende Verträge bis zum 
21. Juli 2022 und kurzfristige einmalige Geschäfte innerhalb von zehn 
Tagen nach ihrer Vollendung der Regierung oder im Rahmen seiner 
Zuständigkeit dem SECO gemeldet werden. 

18) Art. 13b Abs. 1 ist nicht auf Geschäfte anwendbar, die vor dem 5. 
Juli 2022 vertraglich vereinbart wurden und bis zum 5. Dezember 2022 
erfüllt sind. 
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19) Art. 25a Abs. 1 ist nicht anwendbar auf: 
a) die Entgegennahme von Zahlungen, die von den Banken, Unterneh-

men oder Organisationen nach Art. 25a Abs. 1 aufgrund von Verträgen 
geschuldet werden, die vor dem 15. Mai 2022 ausgeführt wurden; 

b) Transaktionen, einschliesslich Verkäufe, die für die Abwicklung eines 
Joint Ventures oder einer ähnlichen Rechtsgestaltung, das oder die vor 
dem 30. März 2022 gegründet wurde, und an dem oder der eine Bank, 
ein Unternehmen oder eine Organisation nach Art. 25a Abs. 1 beteiligt 
ist, bis zum 1. Oktober 2022 erforderlich sind. 

20) Art. 29e Abs. 1 ist nicht auf die Erbringung von Dienstleistungen 
anwendbar, die erforderlich sind, um vor dem 5. Juli 2022 geschlossene 
Verträge, die mit den Bestimmungen von Art. 29e nicht vereinbar sind, bis 
zum 31. Juli 2022 zu beenden. 

Anhang 15 Ziff. 7 bis 9 

7. Rossiya RTR / RTR Planeta 

8. Rossiya 24 / Russia 24 

9. TV Centre International 

Anhang 25 

Es wird folgender Anhang 25 neu eingefügt: 
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Anhang 25 
(Art. 13a und 13b) 

Rohöl und Erdölerzeugnisse 

 Zolltarif-
nummer 

Bezeichnung 

 2709 00 Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, roh. 

 2710 Erdöle oder Öle aus bituminösen Mineralien, andere als
rohe Öle; anderweit weder genannte noch inbegriffene
Zubereitungen mit einem Gewichtsanteil an Erdölen oder
Ölen aus bituminösen Mineralien von 70 % oder mehr, in 
denen diese Öle den wesentlichen Bestandteil bilden; Öl-
abfälle. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Sabine Monauni 
Regierungschef-Stellvertreterin 
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